
Online-Veranstaltungen

3. März 2026
2. Februar 2026

21. April 2026

Lebensmittelhygiene bei 

Vereins- und Straßenfesten

Feste feiern – aber sicher

Akademie Ländlicher Raum Baden-Württemberg
bei der Landesanstalt für Landwirtschaft, 
Ernährung und Ländlichen Raum (LEL)
Oberbettringer Straße 162
73525 Schwäbisch Gmünd

Tel +49 7171 917-340
E-Mail alr@lel.bwl.de
www.alr-bw.de

Zielgruppe

Anmeldung

Anmeldeschluss ist 7 Tage vor der jeweiligen Veranstaltung.

Eine kostenfreie Abmeldung ist bis 7 Tage vor der jeweiligen Ver-
anstaltung in schriftlicher Form möglich. Bei späterer Abmeldung 
bzw. bei Nichtteilnahme wird der Tagungsbeitrag trotzdem zur 
Zahlung fällig.

Akademie Ländlicher Raum Baden-Württemberg; Ministerium
für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-
Württemberg

Die Rechnung sowie die Teilnahmebescheinigung erhalten Sie 
nach der Veranstaltung.

17,00 Euro

Die für die Organisation der Veranstaltung notwendigen perso-
nenbezogenen Daten werden maschinell verarbeitet und gespei-
chert. Mit der Anmeldung erklären Sie hierfür Ihr Einverständnis.

Die Veranstaltung wird über Cisco Webex Meetings realisiert.
Wir empfehlen die Vorabinstallation der App.

Veranstalter

Die Teilnahmebescheinigung gilt als Nachweis für eine Schulung 
nach Anhang II Kapitel XII der Verordnung (EG) Nr. 852/2004
zum Themengebiet Vereins- und Straßenfeste.

Online: , E-Mail: alr@lel.bwl.dewww.alr-bw.de

Organisation

Teilnahmebeitrag und Teilnahmebescheinigung

Online-Teilnahme

Den Einwahl-Link erhalten Sie ca. 2 Tage vor der jeweiligen Ver-
anstaltung.

Vertreterinnen und Vertreter folgender Institutionen und Bereiche: 
Vereine, Verbände, Kommunen und Landkreise sowie interessier-
te Personen

Hinweis

Anmeldungen sind verbindlich und werden in der Reihenfolge 
ihres Eingangs berücksichtigt. 
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Akademie Ländlicher Raum 
Baden-Württemberg

Die Akademie Ländlicher Raum Baden-Württemberg ist 
eine Einrichtung des Ministeriums für Ernährung, Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz. Sie trägt mit ihrer 
Tätigkeit als Informationszentrum und dialogorientiertes 
Forum zur Stärkung des Ländlichen Raums bei. Im Vorder-
grund steht die umfassende Information von entsprechen-
den Zielgruppen und die Aufnahme ihrer Anregungen als 
Handlungshinweise für die Politik der Landesregierung.

Das Themenspektrum ist sehr breit angelegt und wird vor-
nehmlich durch Aktualität und Relevanz für die Weiterent-
wicklung des Ländlichen Raums bestimmt. Schwerpunkte 
bilden die Bereiche Kommunalentwicklung, Landschaft, 
Land- und Forstwirtschaft sowie gesellschaftliche The-
men. Die Veranstaltungen werden dezentral im ganzen 
Land durchgeführt. Dadurch wird eine intensive Koopera-
tion mit Kommunen und regionalen Trägern der Erwachse-
nenbildung gepflegt.



Bei der Zubereitung und Ausgabe von Lebensmitteln kann 
es zu Fehlern kommen, die Folgen für die Gesundheit der 
Gäste bedeuten können. Salmonellen und andere Erreger 
können sich bei falscher Zubereitung und Lagerung von 
Lebensmitteln schnell vermehren und zu schweren Er-
krankungen führen. Während sich die Zahl an Salmonellen 
bei 7 °C allenfalls in 24 Stunden verdoppeln kann, schaf-
fen sie das bei 30 °C mühelos in nur zwanzig Minuten. Das 
heißt, aus ursprünglich zehn Bakterien werden innerhalb 
einer Stunde 80, nach zwei Stunden 600 und nach drei 
Stunden über 5.000 Bakterien. Bereits wenige aufgenom-
mene Keime können zu Erkrankungen mit Durchfall, Übel-
keit, Kopfschmerzen und Fieber führen.

Die Einhaltung hygienischer Mindestanforderungen trägt 
entscheidend dazu bei, die nachteilige Beeinflussung der 
Lebensmittel soweit wie möglich zu verhindern und damit 
das Fest in guter Erinnerung zu behalten. Der „Leitfaden 
für den Umgang mit Lebensmitteln auf Vereins- und Stra-
ßenfesten“ soll Sie dabei unterstützen, Fehler bei der Zu-
bereitung und Ausgabe von Lebensmitteln zu vermeiden.

Feste feiern – aber sicher: 
Lebensmittelhygiene bei Vereins-
und Straßenfesten

Bei den Informationsveranstaltungen möchten wir Ihnen 
unter anderem diesen Leitfaden vorstellen, die rechtlichen 
Hintergründe und Vorschriften erläutern sowie praktische 
Tipps geben, wie Sie die Anforderungen im Sinne Ihrer 
Gäste erfolgreich umsetzen können.

Wissen schützt. Deshalb bietet das Ministerium für Ernäh-
rung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-
Württemberg zusammen mit der Akademie Ländlicher 
Raum Veranstaltungen rund um das Thema Lebensmittel-
hygiene bei Vereins- und Straßenfesten an.

Carina Sengewald, Akademie Ländlicher Raum 
Baden-Württemberg

Dr. Susanne Massing, Landeskontrollteam 
Lebensmittelsicherheit Baden-Württemberg

Dr. med. Gundi Schickle-Reim, Nürtingen

14.10 Lebensmittelhygienerecht bei Vereins- und 
Straßenfesten

16.10 Lebensmittel mit Bedacht gewählt: Was eignet 
sich für unser Fest?

14.00 Begrüßung und Moderation

16.40 Diskussion

14.40 Das Infektionsschutzgesetz: Was ist bei 
Vereins- und Straßenfesten zu beachten?

21. April 2026

15.10 Diskussion

15.30 Pause

Silke Helble, Regierungspräsidium Freiburg,
Ref. Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Dr. Helene Oberreuter, Chemisches und Veteri-
näruntersuchungsamt Stuttgart

15.40 Der Hygieneleitfaden: Hygiene auf den Punkt 
gebracht

17.00 Veranstaltungsende

Bildnachweis (v. l. n. r.): Jan Potente/Stuttgart; Martina Ehrentreich/Landesanstalt für 
Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum; TMBW_Mende; Landesanstalt für 
Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum

2. Februar 2026
3. März 2026

18.10 Lebensmittel mit Bedacht gewählt: Was eignet 
sich für unser Fest?

Silke Helble, Regierungspräsidium Freiburg,
Ref. Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Sophie Beetz, Akademie Ländlicher Raum 
Baden-Württemberg

17.30 Pause

16.00 Begrüßung und Moderation

Dr. Susanne Massing, Landratsamt Böblingen, 
Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung

17.40 Der Hygieneleitfaden: Hygiene auf den Punkt 
gebracht

18.40 Diskussion

16.10 Lebensmittelhygienerecht bei Vereins- und 
Straßenfesten

19.00 Veranstaltungsende

16.40 Das Infektionsschutzgesetz: Was ist bei
Vereins- und Straßenfesten zu beachten?

17.10 Diskussion

Dr. Helene Oberreuter, Chemisches und Veteri-
näruntersuchungsamt Stuttgart

Dr. med. Gundi Schickle-Reim, Nürtingen
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